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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Partik-Pable, Dr. 

haben am 22. Juni 1995 unter der Nr. 1407/J-NR/1995 an 

eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

Auflösung der Alarmabteilung der Bundespolizeidirektion 

gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

Graf 

mich 

die 

Wien 

" 1 . Sind Ihnen die oben beschriebenen Gerüchte um eine Auflö­
sung der Wiener Alarmabteilung bekannt? 

2. Betrachten Sie die Alarmabteilunq in ihrer derzeitigen 
Struktur als unverzichtbaren Bes~andteil zur Aufrecfiterhal­
tung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit in der 
Bundeshauptstadt? 

3. Besteht wirklich die Absicht, die Wr. Alarmabteilung in 
nächster Zeit bzw. in dieser Legislaturperiode zu schlie­
ßen? 

4. Wird es in Zukunft grundlegende Strukturänderungen in der 
Alarmabteilung geben? Wenn ja, welche? 

5. Sind Ihnen rechtsextreme Tendenzen in der Alarmabteilung 
bekannt? Wenn ja, welche?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Nein. 
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Zu Frage 2: 

Die Alarmabteilung ist unverzichtbarer Bestandteil zur Auf­

rechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit 

in wien. Die Struktur, insbesondere das System der mobilen 

Einsatzbereitschaft ist als besonders effizient bei Einsatz 

gegen bewaffnete Kriminalität anzusehen. 

Zu Frage 3: 

Nein. 

Zu Frage 4: 

Hier verweise ich auf die Beantwortung der Frage 2. 

Zu Frage 5: 

Bei in diesem Zusammenhang durchgeführten Überprüfungen wurden 

keine rechtsextremen Tendenzen festgestellt. Wahrgenommene 

sonstige Mängel wurden behoben. Hinsichtlich angesprochener 

Mängel waren im März 1994 Versetzungen durchgeführt worden, 

welche aufgrund imageschädigenden Verhaltens und kooperations­

feindlicher Cliquenbildung erforderlich waren. 

Nach der Neubesetzung der Funktion des Kommandanten bzw. der 

Stellvertreter ist in der Alarmabteilung Ruhe eingekehrt. 
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